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Die Pfarr- und Gemeindebücherei stellt sich als öffentliche Bücherei allen interessierten Lesern zur 

Verfügung. Durch die Anmeldung in der Bücherei wird man in die Leserkartei aufgenommen. Der 

einmal eingetragene Leser kann sich nun jederzeit Bücher, Tonies, CD´s, DVDs, Zeitschriften und 

Spiele ausleihen. 

 

Mit der Anmeldung in der Bücherei verpflichtet sich aber der/die Einzelne: 
 

1. die Medien sorgfältig zu behandeln – Beschädigungen und Verschmutzungen an den Medien sind 

zu melden! – Bei größerer Beschädigung oder Verlust ist ein entsprechender Schadensersatz zu 

leisten; 

2. Bücher nicht an andere Personen weiterzuleihen; 

3. Die Ausleihfrist von 4 Wochen (Zeitschriften, CD´s, DVD`s, Tonies oder Spiele: 2 Wochen) 

einzuhalten. Eine Verlängerung ist möglich. Falls die Rückgabe der Medien nicht rechtzeitig 

erfolgt, wird pro Woche eine Überziehungsgebühr von 0,10 € fällig. 

4. Informationen zum Datenschutz in unserer Bücherei entnehmen Sie bitte der Anlage Datenschutz. 
 

Kinder bis 14 Jahren bedürfen der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. 
 

Die Benutzung der Bücherei ist grundsätzlich kostenlos. Jede Familie oder Einzelperson zahlt nur eine 

jährliche Verwaltungsgebühr von 8,00 € pro Jahr.  

 

 

Ausleihzeiten 
 

Dienstag von 17.00 – 18.00 Uhr 

Mittwoch von 12.00 – 13.00 Uhr 

Sonntag (nach dem Gottesdienst) von ca. 9.15 Uhr – ca. 9.45 Uhr 
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